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Zweite Sitzung

Zweite öffentliche Sitzung .

2
Karlsruhe , den 25 . Februar 1922 ,

vormittags 9 Uhr .

Abgeordneter van der Floe iſt beurlaubt .

Abgeordneter Fiſcher berichtet namens des

Verfaſſungsausſchuſſes über die Errichtung der

Kirchengemeinde Aue : Aue wurde bisher tatſäch

lich als Kirchengemeinde behandelt , obwohl es

rechtlich eine ſolche nicht iſt Daraus ergeben ſich

Unzuträglichkeiten , die mit Rückwirkung auf den

Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kirchenverfaſ

ſſen . Die Erhebung zurn·

hſenden Bedeu
ſung behoben werd en mü

Kirchengemeinde iſt bei der wa 0

10 einen eigenen
tung des Ortes , der ſchon ſeit 19

auch ſachlich gerechtfertigt . Es wird
Vikar he

daher beauntragt ,

Geſetzentwurf zuzuſtimmen .

dem von der Kirchenregierung

vorgelegten

Abgeordneter Pfarrer Hofheinz ſpricht für die
t

und begrüßt die neue Ge
ſen Antrag Dank aus

meinde namens des Kirchenbezirks

Die Abſtimmung ergibt die einſtimmige An⸗

nahme des Geſetzes

über den Geſetzentwurf , die Dienſtbezüge der

Geiſtlichen betr . , berichtet ſodann namens des

Finanzausſchuſſes Abgeordneter Dittes .

Teuerung hat die Kir

Verfügungen
Der fortſchreitenden

chenregierung durch vorläufige

Rechnung getragen , an deren Stelle jetzt eine

noͤgültige Regelung treten muß . Der Ausſchuß

t Befriedigung aufgenommen

Sie folgt nach Möglichkeit den ſtaatlichen Beſtim —

denen aus wohlerwogenen Grün⸗

hinſichtlich des Ortszuſchlags

hat die Vorlage mi

mungen , von

den insbeſondere

und der Kinderzuſchläge abgewichen iſt .

Der Finanzausſchuß bringt den Entwurf der

Kirchenregierung in etwas veränderter Form .

Die Beſtimmung über die Beſoldung der unſtän⸗

digen Geiſtlichen war Gegenſtand längerer und

eingehender Beratung .

Ein liberaler Antrag verlangt auch

nach dem achten Dienſtjahr eines unſtändigen

Geiſtlichen fortſchreiten de Gehaltszu⸗

lagen , ein Eventualantrag wenig⸗

ſtens bis 28200 „ Gru ndgehalt . Ein

poſitiver Antrag verlangt ſolche Zullage

bis 26600K4I Grundgeha lt und ein Even⸗

tualantrag die Ermächtigungder K i r⸗

chenregierung , die ſich ergebenden Härten

entſprechend a usz ug leichen . Von dieſen An⸗

trägen wurden nace

tung die erſten drei a bge

letzte fand eine Mehr heit⸗

der § 4 als Abſatz 2 folgenden Zuſatz : „ Die Kir⸗

chenregierung ſoll offenſichtliche Härten , die ſich

bei Erreichung des achten Dienſtjahres eines un⸗

ſtändigen Geiſtlichen ergeben , durch entſprechende

Zulagen ausgleichen . “

Der Präſident teilt einen Antrag D. Frey

und Gen . mit . Darnach ſoll § 4 folgenden

Zuſatz erhalten : „ Dieſer Grundgehalt ſteigt mit

Beginn des 8. Dienſtjahres auf 26 600 und

nach weiteren 2 Jahren auf 28 200 / . “ Der An⸗

trag wird vom A bgeordneten Hauptlehrer Hof⸗

ändigen Geiſt —

h längerer , eingehender Bera⸗

lehnt und nur der

Hiernach erhält

heinz damit begründet , daß die unſt

lichen wirtſchaftlich nicht vom Ermeſſen der Kir⸗

chenregierung abhängig ſein ſollen , und daß die

Einwirkung auf ſie , aus der Stadt auf das Land

zu gehen , auf dem Verwaltungsweg erfolgen

müſſe .

Der Präſident gibt einen Antrag des Abge⸗

ordneten Bender bekannt , der dem § 4 beifügen

will :

„ und vom Beginn des 8. Dienſtjahres an

26 600 l . “

Begründet

von dem Geſichtspunkt aus , daß es

wird der Antrag im weſentlichen

Fälle gebe , in
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denen es einem unſtändigen Geiſtlichen trotz
wirklichen Bemühens nicht möglich ſei , vor dem
achten Dienſtjahr eine Pfarrei zu erlangen .

Abgeordneter Dietrich erklärt bei der Aus —

ſichtsloſigkeit weitergehender Anträge für den

Antrag D. Frey eintreten zu wollen .

Abgeordneter D. Frey ſieht zwiſchen ſeinem
und dem Antrag Bender keinen grundſätzlichen
Unterſchied und wünſcht , daß die unſtändigen
Geiſtlichen künftig ſich nicht mehr durch Neben —
rückſichten von der Bewerbung um geeignete
Pfarreien abhalten laſſen .

Abgeordneter Renner tritt für die Vorlage
nebſt Beifügung einer ſog . Härtebeſtimmung ein .

Abgeordneter D. Klein vertritt den Stand
punkt der Vorlage mit allgemeinen aus dem We —
ſen des geiſtlichen Amts ſich ergebenden Erwä⸗

gungen .

Geh . Oberkirchenrat D. Scheuck erklärt , daß es
auch der Kirchenregierung keineswegs an Ver⸗
ſtändnis für die Bedürfniſſe der unſtändigen
Geiſtlichen und auch nicht an Wohlwollen für ſie
fehlt . Was zu der Vorlage veranlaßt hat , iſt in
der Begründung dargelegt . Es gibt aber auch
noch andere Gründe dafür . Beiſpielsweiſe ſind
nicht wenige Stimmen im Lauf der Zeit beim
Oberkirchenrat laut geworden dahingehend , daß
die Bezüge der Pfarrer im Vergleich zu denen
der unſtändigen Geiſtlichen recht ungünſtig ge—⸗
regelt ſeien ( ſehr richtig ! ) , das heißt , daß die Be⸗
züge der Unſtändigen im Verhältnis zu dem , was
die Pfarrer unter den gegebenen Verhältniſſen
eben einmal bekommen können , reichlich hoch
ſeien . Der Hauptgrund für die Kirchenregierung
aber iſt der , ein wirkſames Mittel zu haben , die
jüngeren Geiſtlichen zum Streben nach Land⸗
pfarreien zu veranlaſſen . Die Kirchenregierung
ſteht auf dem Standpunkt , daß von dieſer Be⸗
ſtimmung nicht abgegangen werden ſollte , ſie
kann ſich aber damit einverſtanden erklären , daß
eine Beſtimmung zur Milderung von Härten , die
ſich aus § 4ergeben könnten , aufgenommen wird .

Abgeordneter Haag tritt für den Antrag Ben⸗
der ein .

6 Zweite Sitzung .

Prälat D. Schmitthenner teilt mit , daß zur
Zeit 23 unſtändige Geiſtliche 8Z und mehr Dienſt⸗
jahre haben ; aber nur ein kleiner Teil von ihnen
ſei ohne eigene Schuld d. h. trotz mannigfacher
Bewerbung nicht zu einer feſten Anſtellung ge⸗
kommen . Für die nächſten Jahre werde es im⸗

mer noch eine Anzahl „ überalterte “ geben , weil
die Kriegsteilnehmer nur 3 oder 4 Jahre in ihrer

Rezeption zurückdatiert worden ſeien , und die An⸗

ſtellung der dadurch groß gewordenen älteren

Jahresklaſſen nicht ſo ſchnell erfolgen könne , als

nötig wäre . Bald werde aber dieſer Zuſtand auf⸗
hören . Darum würde es ſich nicht empfehlen , Be —

ſtimmungen zu treffen , die ſich in ſpäterer Zeit
gar nicht mehr als nötig erweiſen . Mit dem ſog .

Härteparagraphen könne der derzeitigen und auch
etwa einer künftigen unverſchuldeten Notlage
einzelner , die erſt nach 8Zund mehr Dienſtjahren
zur Anſtellung kämen , wohl abgeholfen werden ;
diejenigen , auf die er anzuwenden ſei , ſeien leicht
feſtzuſtellen .

Abgeordneter D. Wurth betont auf Grund der

zahlenmäßigen Feſtſtellungen im Ausſchuß , daß
unter 23 Vikaren ſich noch keine 5 auf Land —
ſtellen gemeldet haben . Weil das Anſtellungs⸗
verhältnis der Kirche ( Pfarrwahll ) ein ganz an⸗
deres iſt als beim Staat , erklärt Redner mit dem
Großteil ſeiner Freunde nicht dafür ſtimmen zu
können , daß hier die Möglichkeit für Verſchlep —
pungen geſchaffen wird .

Bei der Abſtimmung wird der Antrag D. Frey
mit 40 gegen 22 Stimmen und der Antrag Ben⸗
der mit 37 gegen 25 Stimmen abgelehnt , dagegen
der Antrag des Ausſchuſſes ( ſog . Härtebeſtim⸗

mung ) mit 35 gegen 27 Stimmen angenommen .
Die Abſtimmung über den ganzen § 4in ſeiner

abgeänderten Faſſung ergibt deſſen Annahme mit
38 gegen 24 Stimmen .

Zu 8 6 berichtet Abgeordneter Dittes weiter :
Ein liberaler Antrag auf Erhöhung

des jährlichen Ortszuſchlags von 3800 / auf
1500 ( wurde in der erſten Leſun gange⸗

nommen , in der zweiten abgelehnt .
Bei der Beratung eines poſitiven Ant rags
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Zweite Sitzung

zu 8
3. Bei Ablöſung der Stolgebühren , insbeſon⸗

Ortszuſchlags auf 4500 / für die Bemeſſung des dere auch in den Städten , möge den Anträ⸗

liberale Antrag gen der Gemeinden möglichſt entgegenge⸗

6 des Ruheſtandsgeſetzes auf Erhöhung des

Ruhegehalts wurde der

auf Erhöhung der Ortszuſchläge nach §8 6 des Be kommen werden . “

ſoldungsgeſetzes wieder aufgend mmen Alle drei Entſchließungen werden einſtimmig

Nach der eingeholten Zuſage des badiſchen Fi angenommen .

nanzminiſters , daß ſeitens des Staats voraus über den Geſetzentwurf , die Zuruheſetzung

und die Ruheſtandsbezüge der Geiſtlichen betr .

( abgeſehen von 88 1 bis 3) berichtet Abgeordneter

Dittes und empfiehlt namens des Finanzaus

ſchuſſes , obwohl die neuen den Staatsgeſetzen an⸗

gepaßten Beſtimmungen nicht in jeder Hinſicht

eine Verbeſſerung gegenüber den bisherigen Be⸗

ſtimmungen bedeuten , die Vorlage unverändert

ſichtlich keine Einwendungen gemacht würden ,

hat der Finanzausſchuß einſtimmig beſchloſſen ,

den § 6 dahin abzuändern :

„ Die Pfarrer und die unſtändigen Geiſt⸗

lichen erhalten einen Ortszuſchlag von jährlich

4500 / ohne Rückſicht auf Wohnort und Dienſt⸗

einkommen . “

Geh . Oberkirchenrat D. Scheuck : Die Kirchen
anzunehmen .

über die 88 1 bis 3 (ſ. Anl . III A) berichtet

namens des Verfaſſungsausſchuſſes Abgeordne⸗regierung hat ſich mit dieſem Antrag einverſtan

den erklärt . Es muß aber darauf aufmerkſam ge
ter Fitzer .

Der § 1 hat im Ausſchuß keine Beſprechung

hervorgerufen . In 8 2iſt die Reihenfolge der

Ziffern 1 und 2 umgekehrt wie in dem vorjähri

gen Geſetz . Das läßt den Schluß zu , daß nun⸗

mehr die 70 Jahre alten Pfarrer ohne weiteres

zur Ruhe geſetzt werden können ohne Rückſicht

Nach einer kurzen Ausſprache über einen im 1590 iden 32 geiſtigen Kräfte 8——

Ausſchuß bereits abgelehnten liberalen Antrag

8
155

2 Aus ſprache geſag !

2 5 worden , daß im allgemeinen auch bei der Neu⸗

auf Staffelung der Kinderzuſchläge , an der die
faſſung nur unter der Vorausſetzung des Zu⸗

Abgeordneten Fiſcher und D. Frey teilnehmen . ſammentreffens des Alters von 70 Jahren und

wird der § 7 in der Faſſung der Vorlage einſtim der Gebrechlichkeit die Zuruheſetzung erfolgen

mig angenommen . ſoll . Gegen die Faſſung der Ziffer 3 des §S 2 wur

Die übrigen Beſtimmungen und das ganze [ den Bedenken erhoben und es wurde betont , daß

Geſetz werden hierauf einſtimmig angenommen . ſie ſowohl zu eng wie auch zu weit ſein könnte

Trotzdem glaubten ſich auch die Gegner damit be⸗

freunden zu können , wenn Einſtimmigkeit für

die Entſcheidung der Kirchenregierung vorgeſehen

werde . Von anderer Seite wurde die Zuſtim⸗

mung mindeſtens der Synodalen der Kirchen⸗

regierung verlangt . Ein anderer Vorſchlag ging

dahin , eine Mehrheit von mehr als zwei Drit⸗

tel feſtzuſetzen . Schließlich wurde von dem Ver⸗

treter der Kirchenregierung einer von landes⸗

kirchlicher Seite vorgeſchlagenen Auslegung

macht werden , daß die finanzielle Wirkung eine

ſehr erhebliche iſt . Es wird ſich nach ſummariſcher

Berechnung um etwa eine halbe Million Mark

handeln , die jährlich mehr erforderlich ſind und

für welche die Deckung vorläufig fehlt

Der 8 6 wird in der vom Ausſchuß vorgeſchla

genen Faſſung einſtimmig angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter Dittes gibt ſo

dann drei Eutſchließungen des Finanzausſchuſſes

bekannt :

1. „ Es möge die Landesſynode die Kirchenregie⸗

rung erſuchen , die Aushilfsgeiſtlichen den

heutigen Teuerungsverhältniſſen entſpre⸗

chend auskömmlich zu vergüten .

2. Die Eingaben der unſtändigen Geiſtlichen

und des Pfarrvereins , die Beſoldung der

Geiſtlichen betr . , ſollen für erledigt erklärt

werden .
zugeſtimmt :

„—„
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1. Die Zuruheſetzung kann dauernd
oder vorübergehend verhängt

werden .

2. Es muß ſich um unüberwindliche

Hinderniſſe handeln , die im Cha⸗

rakteroder in den Familienver⸗

hältniſſen liegen .
3. Als ſelbſtverſtändlich iſt es zu be⸗

trachten , daß zuvor die Vertre⸗

tungen der Gemeinden gehört

werden .

Zweite

Auch wurde es als ſelbſtverſtändlich bezeich⸗

net , daß politiſche oder kirchenpolitiſche Gründe

niemals

können .

Nach dieſer Erklärung blieb es bei der ur⸗

ſprünglichen Faſſung .

Auch die Ziffer 4 des § 2 enthält eine Neue —

rung zur Durchführung des § 3 des Dienſtge —

ſetzes .

Aus der Begründung der Vorlage des §8 3

Abſ . 2 könnte die Folgerung gezogen werden , daß

der Pfarrer keine Möglichkeit hat , ſich vor der

die Zwangszuruheſetzung rechtfertigen

Kirchenregierung ſelbſt Gehör zu verſchaffen . Der

Berichterſtatter iſt aber zu der Erklärung er⸗

mächtigt , daß die Kirchenregierung dem Antrag
eines Geiſtlichen , der von dem Plenum der Kir —

chenregierung gehört werden will , ſtattgeben
werde .

Die Beſprechung und Abſtimmung über 88 1

bis 3 wird ausgeſetzt . Die übrigen Beſtimmun⸗

gen des Ruheſtandsgeſetzes werden ohne Aus⸗

ſprache einſtimmig angenommen . Die Abſtim⸗

mung über das ganze Geſetz wird auf ſpäter ver⸗

ſchoben .

Über den Geſetzentwurf , die Hinterbliebenen⸗

verſorgung der evang . ⸗prot . Geiſtlichen betr . , be⸗

richtet ebenfalls Abgeordneter Dittes .

Auch hier bedeuten die an ſich notwendigen

Anpaſſungen an die ſtaatlichen Beſtimmungen

nicht durchweg eine Verbeſſerung . Beſonders gilt

dies für die Bezüge der Witwen , deren Gatten

ſchon früh geſtorben ſind . Hier ſoll Art . 5 Abſ . 4

des Entwurfs die Kirchenregierung ermächtigen ,

Sitzung .

zur Beſeitigung von Härten beſondere Maßnah⸗

men zu treffen . Eine Verbeſſerung gegenüber
den ſtaatlichen Beſtimmungen bleibt aber be⸗

ſtehen , daß nämlich auch den Witwen der unſtän⸗

digen Geiſtlichen eine Verſorgung gewährt wird .

Entſprechend dem Antrag Finanzaus⸗

ſchuſſes werden ſodann die einzelnen Beſtim⸗

mungen und das ganze Geſetz einſtimmig ange⸗

nommen .

Der Berichterſtatter beantragt außerdem na⸗

mens des Ausſchuſſes im Blick auf die Notlage

vieler Pfarrwaiſen , denen ein geſetzlicher An —

ſpruch auf Hinterbliebenenverſorgung nicht zu —

ſteht :

„ Die Synode wolle die Kirchenregierung er⸗

ſuchen , für Beihilfen an unterſtützungsbedürf⸗

tige , über 21 Jahre alte Pfarrwaiſen insge⸗

ſamt bis 100 000 / jährlich zu verwenden . “

Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

Es folgt ſodann Beratung des Geſetzentwurfs ,

Nachtrag zu dem Kirchengeſetz vom 22 . Juni 1921 ,

die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für 1 . April

1921/22 und deren Deckungsmittel betr . ( Anl . I )

Namens des Finanzausſchuſſes berichtet Abge

ordneter Welker :

Durch die Erhöhung der Funktionsgehalte der

Dekane von 2400 bezw . 3000 / auf 4000 bezw .

6000 / , ſowie durch die Erhöhung des Ortszu —

ſchlags von 3800 auf 4500 / wird der in der Vor —

lage angenommene ungedeckte Aufwand noch um

etwa über eine halbe Million erhöht werden . Der

Ausſchuß ſtellt den Antrag auf Genehmigung des

Geſetzentwurfs mit dieſer Anderung .

Abgeordneter Dr . Dietrich nimmt bei dieſem

Anlaß Stellung zu der Eröffnungsrede des Kir

chenpräſidenten , aus der er eine ſcharfe Kritik

an den heute beſtehenden ſtaatlichen Verhältniſ⸗

ſen heraushörte . Er hält eine ſolche Kritik für

unbillig , hauptſächlich in anbetracht der willigen

finanziellen Unterſtützung , die die Kirche durch

den Staat bereits erfahren hat und immer noch

erfährt . Statt dem Feſthalten an Idealen der

Vergangenheit hat die Kirche Gegenwartsauf —

gaben zu erfüllen , wie ſie die ſtandes - und völ⸗

des
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Dieſe Aufgaben habe n nach der teinung de

Redners bisher in zu wen Be

achtun jefunden n deée rchenpräſident

Luther anführte mit ſeine treben den Deut

ſchen U lle t zu dien N ſtehen m

in einer ganz neue eit . Die Kirche

einmal klar daruber U P L

Ul So Altsml I11 Gut tirchli eſinnte

Männer wie Wichern nd de chwediſche Er

biſchof Söderblom haben d ziele d S Ui

mi nerkannt Auck tholiſche Kirche hat

bere Etl 11 2 18 1U n einge

n en nd U vart jabe klar

El nt 5n ü 8 ch ht dD0

volkst rchliche pY jie ich ch öllig

neutral verhal ö parteii n Gegen

ſatze uberbr El D Utig 1 zu er

üllen und de — Ili der noch vielfach

im Mate 5mi ſteckt , mit den ungeheuren

ſittlichen Kräften der Kirche dem Geiſte

des Chriſtentums zu dur

Kirchenpräſident Dr . Muchow Ich habe in

meiner Eröfft gsrede nicht im mindeſten Kri

tik geübt a den derzeit beſtehenden ſtaatlichen

Verhältniſſen , e Gegenteil klar und deutlich

Usgeſt chen , d ie 0 liſch Kirche mit

Ille il lieder Boden der neuen

Staats ſteht und ſtehen muß

Mit de elen des Sozialismus hat die

kirche nich u tun . Die Kirche iſt ſozial aber

nicht ſozialiſtiſch und wird es niem werden

enn ſie die großen Aufgaben , die ihr die Ge

genwart ſtellt , nur invollſtändig zu löſen ver

mag , ſo rührt das vornehmlich daher ,

Volk ſich noch immer nicht zurückgefunden he

den Wegen , auf denen allein ſein Heil liegt Ich

rRede den Geiſt Luthers
beſchwor in meine ˖ n 0

Daß der Abgeordnete Dietrich das zu beanſtan

den für gut fand , iſt mir unbegreiflich . Der Name

Luthers , dieſes treueſten und deutſcheſten unter

ird , ſolange es eine
den deutſchen Männern wir

deutſche evangeliſche Kirche gibt , über ll

weg in der Synode einer deutſchen Landeskirche

18 1uUnd vor

n 6 nauslöſchlichen Dankes ge

tann rdienen Der alte ehrwur

Wegweiſer ſein auch in

nſerer neu eit . Wäre er es, es ſtände ſicher

eſſer um uUun

Abgeoroͤneter D. Wurth erklärt ſein Einver

tändnis mit den Worten des Kirchenpräſidenten

Geſetzentwurf ſelbſt wird nach dieſer Un
Der

erbrechung im einzelnen und im ganzen einſtim

angenommen unter ausdrücklicher Guthei

ung der durch die vorgeſehenen Erhöhungen be

gten Mehrausgabe

Es folgt die Beratung der Vorlage der Kir⸗

chenregierung auf Ermächtigung zur Fortfüh⸗

rung des Haushalts über den 31 . März 1922 hin⸗

Aus

richterſtatter Abgeordneter Welker :BBe

Der Finanzausſchuß beantragt hiernach , den

Oberkirchenrat zu ermächtigen , die Landeskir⸗

chenausgaben nach dem 31 . März 1922 aufgrund

der beſtehenden Verordnungen und Geſetze wei⸗

ter zu leiſten und nötigenfalls darüber hin⸗

aus im Einvernehmen mit der Kirchenregierung

Maßnahmen zu treffen , wenn ſie ſich als drin⸗

gend geboten erweiſen .

Der Antrag wird einſtimmig angenommen .

terſtatter Abgeordneter Welker fährt

zweiten Teil der Vorlage entſprechend

der Finanzausſchuß mit Stimmenmehrheit

weiter den Antrag beſchloſſen :

„ Fürſorglich den Ausſchuß , welcher für die⸗

ſen Zweck durch Hinzutritt der Vorſitzenden der

4 Gruppen verſtärkt wird , zu ermächtigen , den

Landeskirchenſtenervoranſchlag für die 2 Jahre

1. April 1922/24 in Ihrem Namen zu beraten

und deſſen Vollzug zu beſchließen . “

rdnete Frl . Jauſon erklärt namens der

landeskirchlichen Gruppe dieſem Antrag nicht zu

Die Synode darf ein ſo
ſtimmen zu können .

außerordentlich wichtiges Recht auch nicht zu

—
eile preisgeben . Dieſe Stellung

ch kt durch die geſtrige Ablehnung
wird noch verſtart

einem kleinen

eines Antrags auf Vergrößerung des Ausſchuſ⸗
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ſes durch Hinzuziehung der Synodalen der Kir

chenregierung als ſtimmberechtigte Mitglieder ,

ſoweit ſie nicht Fraktionsvorſitzende ſind . Auch

hätten die Erlebniſſe des vorhergehenden Tages

gezeigt , daß eine Gruppe ſich vor der Beratung
und Beſchlußfaſſung über einen Antrag ganz zu

rückziehen und dadurch die Verantwortung auf

noch weniger Schultern legen könnte .

Abgeordneter Dr . Frey betont die Ungeſetzlich
keit dieſes Antrags im Hinblick auf Art . 10 des

Landeskirchenſteuergeſetzes . Aber auch wenn die

geſetzliche Möglichkeit beſtünde , ſähe ſich die libe

rale Gruppe gezwungen , den Antrag aus den
von der Vorrednerin ſchon angeführten Grün
den abzulehnen .

Abgeordneter Dr . Dietrich ſpricht ſich aus prak
tiſchen Gründen ebenfalls gegen den Antrag aus .

Die Abſtimmung über dieſen Antrag wird
inſtweilen verſchoben .

über den Geſetzent⸗

Zweite 8 itzung

Rechtsweg für die Standesherren nicht ausge
ſchloſſen . Weitere Verhandlungen mit den Stan

desherren ſollen durch das vorgeſchlagene Geſetz
nicht ausgeſchloſſen ſein . Führen ſie zu keinem

Ergebnis , ſo muß eine Grundlage geſchaffen

werden für die Beſetzung der freiwerdenden Pa

tronate .

Der Verfaſſungsausſchuß ſchlägt folgende An⸗

derungen in der Faſſung der beiden Geſetzent

würfe vor :

Bei dem Geſetzentwurf , die Anderung der Kir

chenverfaſſung betr . , ſoll es heißen :

„ Die Beſetzung der Patronatspfarreien er —

folgt durch den Patron unter Mitwirkung der

Kirchenregierung und der Gemeinde . Das Nä⸗

here wird durch beſonderes Geſetz geregelt . “
Damit ſoll zum Ausdruck gebracht werden

Ra A Raß 0 aochda der Patron nach Wie vor Inhaber des Rechts

iſt , daß nur die Art der Ausübung andere ge

— Land 1 28

57516Abi 2 ＋ 5 rrt 57 ve
*5 1 etnaver ſre 14 21 chlie Gejet

für alle Patronate beſchloſſen , wie folgt . “

Rerichterſtatter empfiehlt 91

Annahme

Minſch
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Zweite

Der Präſident gibt bekannt , daß inzwiſchen

ein Antrag D. Frey und Gen . zur Anderung des

60 Abſ .
2 KV eingegangen iſt lautend :

„ Die Beſetzung der Pfarreien mit privatem

Zuſammenwirken

8

Patronatsrecht erfolgt durch

von Patron , Gemeinde und Kirchenregierung

Das Nähere wird durch beſonderes Geſetz ge⸗

regelt . “

Abgeordneter Fiſcher hofft , daß auch die Stan

desherren in weiteren Verhandl cht we

niger entgegenkommend ſei ve wie die

Grundherren . Auch die Kirchenregierung bittet

er die Verhandlungen in dieſen Geiſt zu führen

ier für dieRedn

chlags ein
Entgegen dem Antrag Frey tritt

des Abänderungsvor

U

erſte Faſſung

und gibt zum Schluſſe eine Würdigung der man

die ſich die bisherigen Patro
1haben

cherlei Verdienſte ,
he erworbennatsinhaber un die b ch
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Abgeordneter Camerer

ſegensreiche

haben auch nach

natsrechte nie ohne Fühlungnahme

meinde und immer mit

übt . Die Verſaſſung mu

man darf dabei nicht
Iitt

ſein . Die katholiſche Kirche iſt uns da über .

beläßt es, wenn Schwierigke entſtehen

beim Alten Redner begrü es, daß i

er ſetzentwurf die Möglichte

vie er hofft , erfolgreichen Ar

gegeben

einverſtanden . Man hätt

desherren eine beſondere Regelung

müſſen , daß die Kirche ber

aus , wenn es

Härung die Stelle in d

Das iſt aber hie

3

11
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iſt . Mit dem zwett

er betr

weiſt auf die bisherige

Wirkſamkeit der Patrone hin . Sie

ſeiner Kenntnis ihre Patro

mit der Ge

ickſicht auf dieſe ausge

beachtet werden , aber

Fanatiker einer Theorie

en Entwurf iſt er nicht

e gegenüber den Stan

dahin treffen

echtigt ſein ſoll , von ſich
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außerdem überflüſſig iſt . Für den möglichen Fall
des Scheiterns der Vzerhandlungen muß eine feſte
Regelung , wie ſie das Ternaverfahren bietet , ge⸗

geben ſein .

Abgeordneter D. Wurth glaubt , daß man den

Grundherren auf ihren großmütigen Verzicht
auf alte Rechte hin nicht auch noch den Verzicht
auf die ausdrückliche Betonung ihr

rechts zumuten könne .

s Beſetzungs⸗

Berichterſtatter Dr . Haas weiſt zum Schlu iſſe
noch einmal darauf hin , daß die badiſche Verfaſ⸗
ſung die Privatpatronate

drücklich gewährleiſtet . Die Kirche beſitzt nicht die

Sicherheit , im Streitfalle die ſchwierigen Prozeſſe
zu gewinnen . — —

den , was den

in ihrem Beſtande aus⸗

ſollte man alles vermei⸗

Berhandlungsweeg verbaut .

Es folgt Abſtimmung über den Gegenantrag
Frey und Gen . zu § 60 Abſ . 2 KV .

Der Antrag wird mit 18 Stimmen bei 2 Ent⸗

haltungen gegen die Mehrheit abgelehnt .

D.

Hiernach wird über den erſten Geſetzentwurf
in der vom Verfaſſungsausſchuß vorgeſchlagenen
Form abgeſtimmt . Dabei ergeben ſich dafür 39

und dagegen 18 Stimmen .

Bei der namentlichen Abſtimmung über das

ganze
891655

wird dieſes mit 40 dafür und 19 da⸗

mangels der erforder⸗gegen bei 2

lichen Zweidrittelmehrheit

Bei der AbſtinB tmung über

85 3

entwurf , die Beſetzung
betr . , in der vom Verf
ſchlagenen Faſſung werden Kle nmaelmeln mit 38 gegen 18 Stimmen bei 2 Stim

enthaltungen und die Ein mungen ſo⸗
wie das ganze Geſetz gegen 2 Stimmenthaltun⸗
gen angenommen .

Berichterſtatter Dr . Haas beantragt
des Verfaſſungsausſchuſſes das Schreiben der

Löwenſtein⸗Wertheim ' ſchen Standesherrſchaften
vom 17 . Februar 1912 dem Oberkirchenrat zur

Beantwortung zu überweiſen . Die Synode er⸗

klärt ſich mit dieſem Antrag einverſtanden .

12 Zweite Sitzung .

Es zur Verhandlung der Ge—⸗

ſe tzentu . —
ſetz und

d
ndsgeſetz , das Dienſtge⸗

S
e . betr . ( Anl . III ) .

Der er Abſchnitt X Ruheſtandsge⸗

ſetz iſt tet

Berichterſte

Erklärung 8

Gru ppe belannt :

bgeordneter Fitzer gibt eine

kirchlich - liberalen

der Kirchenregierung an

die Landesſynode , betr . X. Ruheſtandsgeſetz ,
B. Dienſtgeſetz , C. Kirchenverfaſſung , geben die

der kirchl iberalen Fraktion angehörenden

5 — . — 5Verfaſſungsausſchuſſes folgende

Erklärung ab :

Dieſe Vorlage befaßt ſich hauptſächlich mit

der Zuruheſetzung , Verſetzung , Disziplinie⸗

rung der Pfarrer und ähnlichen den Pfarr —

ſtand betreffenden Fragen . Da die vorgeſehe —
nen Neuerungen für die Pfarrer teilweiſe von

einſchneidender Bedeutung ſind , ferner ver —

ſchiedene Beſtimmungen uns unerträglich er —

ſcheinen , halten wir es nicht für vertretbar , die

Vorlage zum Geſetz zu erheben , nachdem der

Pfarrſtand ſelbſt durch ſeine derzeitige geord —

nete Standes - und Intereſſenvertretung im

Pfarrverein noch nicht Gelegenheit

dazu Stellung zu nehmen .

Wir ſind daher nicht in der Lage , an der

Weiterbehandlung der Vorlage mitzuwirken

und erſuchen die Kirchenregierung , die Gegen⸗

lage erſt auf der nächſten Ta⸗

Erledigung brin⸗

de der Vor

Landesſynode zur

ſchnitt B Dienſtgeſetz bemerkt der Be⸗

8 zunächſt die Druckvorlage zu

„ inſofern § 3 Abſ . 2 nur als ein Ab⸗

zu gelten hat . Der Satz : „ Solche dringenden
hſichten⸗ bis „ erfo orderlich macht “ iſt deshalb

gefügt worden , weil ſich Zweifel ergeben
haben , ob auch bei Organiſationsveränderungen
der vorhergehende Satz zur Anwendung gebracht
werden könne . Es ſoll damit in der Hauptſache
für die Zuſammenlegung von Zwergpfarreien

berichtigen iſt

di

de

di

14
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heit des Kirchengemeindeausſchuſſes . Gegen das

Urteil der Kirchenregierung müßte der Pfarrer

dann noch irgend eine Berufungsmöglichkeit

haben .

Abgeordͤneter D. Dr . Frommel bedauert im

Hinblick auf die Bedeutung der Vorlage ihre ſo

kurzfriſtige Zuſtellung und bittet die Kirchen

regierung dies in Zukunft zu vermeiden . Die

der Vorlage gibt einen beſchä

die inneren Zuſtände unſerer

Kirche , die ſich mit der Würde und dem Anſehen

unſeres Standes nicht vertragen . Es muß an

der einzelnen Pfarrer appelliert

ße Verantwortung gegenüber

Notwendigkeit

menden Einblick in

das Gewiſſen

und ihnen ihre gro

der Gemeinde vor Augen gehalten werden

muß aber die Kirchenregierung

der Hand haben , um unvertrag

Amtes entheben zu können

landes

ißzerſtenfalls

ein Mittel in

liche Pfarrer ihres

Aus dieſer Erwägung heraus iſt es der

kirchlichen Gruppe nicht unmöglich , der Tendenz

S 2 Abſ . 3 zuzuſtimmen . Nur die Faſſung
des 8

befriedigt nicht ganz . Der Ausdruck „ derart zer

Ausdruck „ im
fallen “ iſt nicht ganz klar , und der

landeskirchlichen Intereſſe “ ſcheint etwas zu weit

ker kommt dann auf die von ſeiner

chlagenen Erläuterungen zum Ge⸗

Geiſt des Argwohns

＋J

[ Gruppe vorge

ſetz zu ſprechen . Bei dem

Mißtrauens , der zwiſchen den einzelnen
U Trauen

[ RNichtungen in unſerer Kirche herrſcht , muß man

alles tun , damit das Geſetz nicht falſch ausge⸗

münzt werden kann . Bei den Erläuterungen

ſoll es ſich in der Hauptſache um folgende Punkte

dingte Zuruheſetzung , Ausſchal

ſcher oder kirchenpoli

eindevertre

handeln : uu

tung irgendwelcher dogmatiſe

tiſcher Gründe , Anhörung der Geme

tung , volles Recht des Pfarrers auf Ausſprache

Nach Anerkennung dieſer Zuſätze erklärt ſich

ſeiner Gruppe mit dem Geſetz
Redner namens

einverſtanden , hofft aber , daß von ſeiner Beſtim⸗

mung womöglich gar nicht Gebrauch gemacht

8 werden muß .

Abgeordneter D. Frey begründet die ableh⸗

ſeiner Gruppe . Sie iſt nament⸗

lich bedingt durch den Eindruck einer zu raſchen

r

—

—

—
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Anderung der erſt im letzten Jahre erlaſſenen

Beſtimmungen , die auch durch einzelne Vor —

kommniſſe der letzten Zeit nicht gerechtfertigt

werden kann . Bei dieſer Eile der Geſetzgebung

beſteht die Gefahr , daß die Fragen nicht gründ —

lich genug überlegt und durchgedacht ſind . Man

hätte auch vorher die Pfarrer anhören und ihnen

zu einer Ausſprache Gelegenheit geben müſſen

Die Abgeordneten und auch der Pfarrverein als

derzeitige geordnete Vertretung haben erſt kurze

Zeit vor der Tagung die Vorlage zugeſtellt be —

kommen , ſodaß eine eingehendere Beratung nicht

mehr möglich war . Wenn es im Ausſchuß hieß ,

daß ja auf der Synode genügend Pfarrer zur Be —

urteilung dieſer Fragen anweſend ſeien , ſo haben

dieſe eben nicht die Intereſſen ihres Standes

ſondern die Intereſſen der Kirche zu vertreten .

Die Beſtimmung in § 2 Abſ . 3 des Ruheſtands⸗

geſetzes birgt auch die große Gefahr in ſich , daß

ſie in der Gemeinde gegenüber dem Pfarrer , der

ſich durch irgendetwas mißliebig gemacht hat , auf —

reizend wirkt . Man ſollte ſtatt deſſen nach dem

früheren Vorſchlag des Redners der Gemeinde

allgemein das Recht geben , nach 10 Jahren eine

3Verſetzung ihres Pfarrers zu beantragen . Die in

§ 3 geforderte Zweidrittelmehrheit hält Redner

nicht für genügend .

die Beſtimmung , daß

regierung auch für da

Faſt ungeheuerlich erſcheint
die Entſcheidung der Kirchen —

s Dienſtgericht bindend ſei

ſoll . Auch der Wegfa f eines Rechtsbeiſtands 88
den Pfarrer wird ſtark mißbilligt . In Ab⸗

ſchnitt C, Kirchenverfaſſung , zeigt ſich an dem

Strich des Satzes , daß die Pfarreien in der Regel

auszuſchreiben ſind , beſonders deutlich die über —

eilung . Die Verfaſſung ſoll nur in den allernot⸗

wendigſten Fällen eine Anderung erfahren . Red⸗

ner bittet den Präſidenten , über die Abſchnitte A

und B und über die einzelnen Vorſchläge zur

Kirchenverfaſſung , deren beide letzten nicht zu

beanſtanden ſeien , getrennt abſtimmen zu laſſen .
Er ſchließt mit der Bitte an die Kirchenregierung ,

ſie möchte , wenn kirchliche Geſetze geſchaffen wer —

den ſollen , ſich , den Mitgliedern der Synode und

der Sffentlichkeit Zeit laſſen , damit ſich alle betei⸗ U

ligten Faktoren in der nötigen gründlichen Weiſe

mit der Materie beſchäftigen könnten .

Abgeordneter D. Klein weiſt entgegen der

Meinung des Vorredners , daß die Anderung des

Ruheſtandsgeſetzes lediglich durch einzelne Vor —

kommniſſe der letzten veranlaßt ſei , darauf

hin , daß es ſich um uralte Mißſtände handelt .

Einer Gemeinde einen Pfarrer zuzumuten , der

ſich auf ſeiner vorhergehenden Stelle unmöglich

gemacht hat , iſt ethiſch überhaupt nicht erträglich .

Es handelt ſich einfach um den Schutz der Ge —

meinden , für den der Abgeordnete D. Frey ſelbſt

auf der letzten Synode ſo warm eingetreten iſt .

Zeit

Die Kirchenleitung muß hier unbedingt eine geſetz —

liche Handhabe haben , um ſolch ſchreienden Miß

ſtänden abhelfen zu können . Auch die bayriſche

und die württembergiſche Kirche haben entſpre —

chende Beſtimmungen aufnehmen müſſen . Was

die Vertretung der Standesintereſſen durch die

Pfarrer in der Synode anbelangt , ſo hält Redner

die Ausführungen D. Frey ' s für ein ſtarkes Miß⸗

trauensvotum . Auch die geiſtlichen Mitglieder

der Kirchenregierung fallen unter dieſes Urteil ,

die ſich doch ſicher ihrer Verantwortung auch

gegenüber den Intereſſen des Pfarrſtandes be —

wußt ſind und dieſe zu wahren ſuchen .

Abgeordneter Dr . Haas hält in anbetracht der

vielen theologiſchen Mitglieder der Synode die

Vertretung der Intereſſen des Pfarrſtandes für

ausreichend . Eine nochmalige Anhörung eines

weiteren Kreiſes würde nur den Geſchäftsgang

erſchweren und die Erledigung wichtiger Erfor —

derniſſe unter Umſtänden übermäßig hinaus⸗

ziehen . Bei dem Ruheſtandsgeſetz war klar zu

erkennen , um was es ſich handelte . Die Konſe —

quenzen müſſen , ſo bedauerlich ſie auch im ein⸗

zelnen Fall ſein mögen , im Intereſſe der Lan⸗

deskirche in den Kauf genommen werden . Abge⸗

ſehen von der Zuſage der Kirchenregierung , daß

ſie für ſolch einen zuruhegeſetzten Pfarrer nach

beſten Kräften ſorgen wird , wird auch die finan —

zielle Notlage der Kirche jeder nicht unbedingt

nötigen Amtsenthebung im Wege ſtehen . Die

vorgeſchlagenen Kautelen ſind unnötig . Es wird

jederzeit
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ſich hier in den meiſten Fällen nicht um eine

Strafe , ſondern um eine reine Verwaltungs

anordnung handeln . Wenn dieſe die Kirchen

regierung von ſich aus trifft , ſo iſt das auch bei

den Staatsbeamten nicht anders , abgeſehen vom

Richter , der nur durch Richterſpruch verſetzbar iſt

Jedenfalls wird ſo die Einheitlichkeit der Be

handlung am beſten gewährleiſtet . Auch iſt die

Zuruheſetzung kein Muß , ſondern liegt durchaus

im freien Ermeſſen der Kirchenregierung Die

Zweidrittelmehrheit zur Durchführung des Be

ſchluſſes iſt genügend . Es iſt ſelbſtverſtändlich

daß das Dienſtgericht eine getroffene Verwal

tungsanordnung nicht rückgängig machen kann

1 nl eer NSele K
es iſt aber de zuUngeachtet bei der Beurteilung der

tatſächlichen Verhältniſſe frei und unabhängig

D Standpunkt11
von der Verwaltungsbehörde 2

der poſitiven Gruppe kann vor der Sffentlichkeit

ruhig vertreten werden .

Abgeordneter Schulz hält um des großen Ern

ſtes der Sache willen eine Zurückſtellung der

Entſcheidung für nötig . Wie bisher ſchon , ſo

könnte auch fernerhin die Kirchenregierung mit

ſolchen Fällen auch ohne Geſetz fertig werden

Es bliebe dann inzwiſchen Zeit , die Sache genau

durchzuarbeiten . Mit den vorgeſchlagenen Kau

telen iſt Redner inſofern nicht einverſtanden , als

ſie mit der Zeit vergeſſen werden können und

man auch , vielleicht ganz unwiſſentlich , über ſie

hinweggeht . Was ihn am meiſten zur Zurück

haltung bewog , war der fatale Geiſt der Dialek

tik , der nach ſeiner Meinung die der Vorlage
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haftigkeit iſt. Dann iſt es furchtbar ſchwer , auf

Grund von Akten und Erhebungen an die Wirk

lichkeit heranzukommen . Die Kirchenregierung

hat oft nicht den nötigen Einblick in die Verhält

niſſe und kann ſich irren Redner ſchließt mit

dem Hinweis darauf , daß im letzten Grunde die

Schäden der Kirche durch geiſtige Führung , Er

hebung , Reinigung und Läuterung behoben wer

den müſſen .

Abgeordneter D. Wurth : Der Vorſchlag , mit

einer geſetzlichen Behebung der Mißſtände abzu⸗

warten , bis die Verhältniſſe ſich durch erziehliche

Einwirkung auf die Pfarrer und die Gemeinden

ändern und beſſern , paßt eher in den Kopf eines

Idealiſten , als in den eines Mannes , der im ge —

wöhnlichen praktiſchen Leben ſteht . Wenn man

die Pfarrer hier gegen dieſe Beſtimmung auf

ruft , dann kann auch einmal ein Ruf aus den

Gemeinden kommen . Der Vorwurf der über

haſtung iſt im Hinblick auf die eingehenden Dar

legungen und die Ausſprache im Verfaſſungsaus

ſchuß unberechtigt .

Nach Schluß der Beſprechung ſtellt der Präſi⸗

dent feſt , daß es notwendig iſt , zuerſt über Ab⸗

ſchnitt C, Kirchenverfaſſung , abzuſtimmen wegen

der Faſſung in einigen Abſätzen des Ruheſtands

geſetzes .

Es wird zunächſt über die § § 65 und 68 ge

meinſam namentlich abgeſtimmt . Von 61 Ab

ſtimmenden ſtimmen 40 mit ja und 21 mit nein .

[ Da keine Zweidrittelmehrheit vorhanden iſt , gel

ten die beiden Abſätze als abgelehnt .

Es folgt namentliche Abſtimmung über den

Betracht kommenden Pfarrer ein Rechtsbeiſtand § 134 in der vorgeſchlagenen abgeänderten Faf

ſung . Die Anderung wird einſtimmig ange⸗

beigegebene Begründung durchzieht . Da dem in

verſagt wird , wird dieſer in vielen Fällen den

juriſtiſchen Verhandlungen gegenüber hilflos nommen .

ſein , zumal ein Theologe gewöhnt iſt , Gewiſſens Hierauf folgt Abſtimmung über Abſchnitt A,

dinge anders zu behandeln und ſie zuletzt dem Ruheſtandsgeſetze . § 1 wird mit 42 gegen 19

Menſchen ins Gewiſſen zu ſchieben zu ſeiner eige — Stimmen , die §88§ 2 und 3 werden mit 40 gegen

21 Stimmen angenommen .

Oberkirchenrat Kiefer weiſt darauf hin , daß

wird es doch als ſolche empfunden . Es kann der Satz : „ Zu einer Entſcheidung in den Fällen

Fälle geben , wo der Pfarrer völlig im Recht und des 82 iſt eine Mehrheit von 23 Stimmen erfor⸗

nur das Opfer einer Denunziation und Unwahr derlich “ nach §S 134 KV mit 26 Mehrheit beſchloſ⸗

nen Entſcheidung . Wenn auch geſagt wurde , daß

2es ſich hier um keine Disziplinierung handle , ſo

———————————

—

——
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ſen werden muß . Da dies nicht geſchehen iſt , fällt

der Satz , während der Text im übrigen bleibt .

Da hierüber Unklarheit beſtanden zu haben

ſcheint , läßt der Präſident über § 3 Abſ . 1 noch

einmal geſondert abſtimmen . Der fragliche Satz

findet wieder keine Zweidrittelmehrheit und gilt

damit als abgelehnt . Der Präſident ſtellt das

ausdrücklich feſt . Die Feſtſtellung wird nicht be —

ſtritten .

Es folgt Abſtimmung über Abſchnitt B, Dienſt⸗
geſetz .

Abgeordneter Pfarrer Hofheinz bedauert die

durch den neuvorgeſchlagenen §8 3 Abſ . 2 des

Dienſtgeſetzes in Ausſicht genommene Nichtbe —
ſetzung einer Reihe von kleineren Pfarreien . Bei

dem regen kirchlichen Bewußtſein , das meiſt ge —
rade in ſo kleinen Gemeinden herrſcht , werden

viele Gemeindeglieder das Empfinden haben , daß

mit dem Weggang ihres Pfarrers eine ethiſche
und gemeindepädagogiſche Segensmacht aus der

Gemeinde geſchieden iſt . Auch iſt das Beſtehen

ſolch kleiner wohlgepflegter Gemeinden für den

Geſamtorganismus der Kirche von nicht zu un —

terſchätzender Bedeutung . Redner hat ſich aber

im Ausſchuß doch davon überzeugen laſſen , daß

hier eine grauſame Notwendigkeit vorliegt . Nun

ſoll ja freilich nach der Zuſage der Kirchenregie —
rung jeder einzelne Fall auf ſeine Notwendigkeit
hin genau geprüft und erwogen werden . Auch
ſoll die Diaſpora dabei möglichſte Schonung fin⸗

den . Redner begründet ſchließlich die von ihm

auf Grund eines konkreten Einzelfalles gegebene

Anregung , daß in ſolchen Fällen auch die Be —

zirkskirchenräte gutachtlich gehört werden ſollen .

Bei der Abſtimmung über den § 3 ſtimmt nie⸗

mand dagegen . Abgeordneter D. Frey gibt dazu
die Erklärung ab , daß ſeine Gruppe bei der Ab⸗

ſtimmung ſich im einzelnen enthält . Die § § 5 und
8 werden mit 37 gegen 19 Stimmen angenommen .

über den ganzen Abſchnitt B abzuſtimmen iſt
nicht nötig , weil es ſich nur um einzelne Abän⸗

derungen handelt .

16 Zweite Sitzung .

Nachgeholt wird zunächſt die Abſtimmung
über Abſchnitt A, die 388 Stimmen dafür und 19

Stimmen dagegen ergibt .

Der Präſideut ſchlägt vor , jetzt die Abſtim⸗
mung über die drei erſten Paragraphen des Ge⸗

ſetzentwurfs , die Zuruheſetzung und die Ruhe⸗
ſtandsbezüge der Geiſtlichen betr . , vorzunehmen ,
weil ſie eng mit dem eben angenommenen Ruhe⸗

ſtandsgeſetz zuſammenhängen .
Die überſchrift wird einſtimmig , die 88 1, 2

und 3 werden mit 39 gegen 21 Stimmen ange —
nommen .

Das ganze Geſetz wird mit 59 Stimmen bei

1 Stimmenthaltung angenommen .

Abgeordneter D. Frey erklärt nachträglich ,
daß die liberale Gruppe mit ihrer Schlußabſtim —
mung nur die Zuſtimmung zu den Ruheſtands

bezügen zum Ausdruck gebracht habe , daß ſie ſich

aber dagegen verwahren müſſe , daß daraus etwa

die Zuſtimmung zu den übrigen vorher abgelehn

ten Beſtimmungen abgeleitet werde .

Oberkirchenrat Kiefer kommt noch einmal auf

den Geſetzentwurf , die Beſetzung der Patronats —

pfarreien betr . , zurück und weiſt darauf hin , daß

die Eingangsformel der Vorlage : „ Die Landes —

ſynode hat zum
VBollzug

des § 60 Abſ . 2 der KV

als kirchliches Geſetz beſchloſſen , was folgt : “ be⸗
i

werden muß . Da die Anderung des Abſ .2
8 nicht beſ ſchloſſen worden iſt und der bis

erige Wortlaut einen andern Inhalt hat, ſo

kann auf ihn nicht Bezug genommen werden .

Es wird deshalb als Eingangsformel vorgeſchla⸗
gen : „ Die Landesſynode hat das mit den Grund⸗

herren vereinbarte Ternaverfahren als kirch⸗

ſchloſſen , wie folgt : “

Der Vorſchlag wird mit allen gegen eine

Stimme angenommen .

Es ſoll nunmehr die Abſtimmung über den

zweiten Teil der ſogenannten Ermächtigungs⸗
vorlage nachgeholt werden .

Geh . Oberkirchenrat D. Scheuck : Es beſteht der

Eindruck , als ob dieſem Antrag eine viel größere

Bedeutung beigemeſſen wird , als ihm tatſächlich
zukommt . Wir warten ſeit zwei Jahren darauf ,

liches be
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heit ſteht , davon abzugehen , ziehe ich namens

der K nregierung den Antrag hiermit zurück .

„ Eingabe des K rchenvorſtandes St

Blaſien , Ernennung des Diaſporapfarrers 5 n

Pfarrer der Landeskirche “ ber chtet Abgeordneter

Buck . Der Verfaſſungsausſcht ßz ſtellt den An⸗

trag :

„ Die Synode wolle der Gemeinde St . Bla⸗

ſien antworten : Bei der Kürze der außer⸗

ordentlichen Tagung der Landesſynode war es

ihr unmöglich , in eine nochmalige ausführlichee

Nachprüfung der Frage einzutreten . Im übri⸗

gen iſt die Landesſynode nicht befugt , dem er⸗

Ihres Antrages zu entſprechen , der

dahin geht , einen Zwang auf die Kirchenregie⸗

rung auszuüben . “

Der Antrag wird einſtimmig angenon men .

Als letzter Gegenſtand der Tagesordnung

wird das Geſuch des Pfarrvereins beraten der

„ Die Synode wolle der Kirchenregierung die

ſie einen Pfarrerbeirat ,
Auflage machen , daß ſie

wie er bereits in einer Reihe von Landeskir⸗

chen beſteht , zur Einführung bringt . “

Namens des Verfaſſungsausſchuſſes berichtet

darüber Abgeordneter Frhr . von Göler : Eine

rb ̃ gel W

G1 5
* I n

1 1 4 1 1 4 18

x*1 e kEiye
1 Kirche Paſſe A 1 U kirch

J nten 9 1 1 Ander

1 5 4 A 8
4 ten Uerſt ein 6 Jegil 1 0e

8 1168 1 Icel 561 Vor
3 11 Wiée r andere me den 1

6 die Kirchenregierung mög ch auch mit

6 iind ſich viontiere Schſien
rMa e bef ind ſich orientieren Schließ

n Antrag geeinigt :nan ſich auf folgendech he 9

1. Der Pfarrverein möge Material für eine

Beſchlußfaſſung der nächſten Landesſynode

vorlegen .

2. Die Kirchenregierung wird erſucht , ihrerſeits

die Frage zu prüfen unter Einbeziehung der

Verhältniſſe in anderen Landeskirchen .
5

Dabei iſt von einer Seite im Al

Wunſch geäußert worden , daß die

rung gebeten wird , jenes Material ſo frühzeiti

der Synode zur Verfügung ſtellen , daß ſie mit

Muße ſich ein Bild der Frage machen kann

Der Antrag des Verfaſſungsausſchuſſes wird

einſtimmig angenommen .

Abgeordneter Fiſcher ſpricht namens der

ngg und dem Ober⸗
Synode der Kirchenregierung

kirchenrat Dank und Anerkennung aus für die

große Verantwortungsfreudigkeit , Hingabe und

der geleiſteten Arbeit und für das
Treue bei

len PfarrerſtandWohlwe

Der Präſident dankt d

Synode für il

ſchließt mit dem Wunſche , daß die beſchloſſenen

Geſetze dazu beitragen mögen , daß in unſerm

Land und weit darüber hinaus in unſerm deut

ſchen Vaterlande das Reich Gottes auferbaut

werde .

Nach dem von dem Abgeordneten Fiſcher ge

ließt der Kirchenpräſi⸗
ſprochenen Schlußgebet ſchl

d er Kirchenregierung mit warmen8d

Dankes an die Synode und mit den
en namens2

Worten des

zwünſchen für die Landeskirche um
beſten Segens

15 Uhr nachmittags die Synode .3. 4
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